
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

.. . 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Finanzstrafgesetz 
geändert wird. 

Wien, am 

Unser Zeichen: Durchwahl : 
R-190/R 515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

)~"I 
./ ~~-

25 Beilagen 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREI CHS 

An das 
Bundesministerium f~r Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 
1015 Uion 

\!ien, an 26.3.1990 

ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
FS-II0/I-III/9/90 18.1.1990 I<.-190/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
Bit dem das Finanzstrafgesetz 
geändert wird. 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster-

reichs beehrt sich, dem Bundes~inisteriuj~ f~r Finanzen zu 

bekanntzugeben: 

~ ie Uli '.:::1 t ~nJrf enth21 tcne l\n:-;assung ce s Finanz s tra fge set zes 

an die B~~ti~mungen der Bundes-Verfassungsgesetz-Novelle 

1988 wird begr~ßt. nie im Gesetzentwurf enthaltene Be-

f~r Geld- und ,'Jertersatzstrafcn eine höchstens sechsv:öchige 

Ersatzfroiheitsstrafe festsetzen d0r[cll, stellt ebenfalls 

_eine rechtspolitisch notwendige An~assung an d~s Bundesver-
.. 

e: ~_\ r . J .~ ~~ 2 :=:'" • ~. l ~~ ~ . 

dar. 

1014 Wien, LöwclslraLk 12. l'mlfaeh 124, Telefon 53 441. -lclefa\ '3441 32x. Fernschreiber U '4'1 
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Aus gesamtpolitischer Sicht sollten jedoch Überlegungen 

dahingehend angestellt "erden, das H~chstausmaß von Geld­

und Wertersatzstrafen im Verwaltungsstrafverfahren generell 

auf 5 Wochen zu beschr~nkcn. 

E~ne entsorechende Verk~rzung der Freiheitsstrafen bzw. 

der Ersatzfreiheitsstrafen w~rde es den betroffenen Arbeit­

nehmern erm~glichen, die ~ber sie verh~ngte Strafe w~hrend 

der gesetzlich geregelten Urlaubszeit zu verb~ßen, ohne das 

Arbeitsverh~ltnis aufl~sen zu m~ssen. Dies w~rde zu einer 

wesentlichen Verhesserung der 

troffenen Farnilien fllhren. 

Das Pr~sidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Übersendung von 25 Abz~gen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsident: 

gez. Ing. Darfler 

Der Generalsekretär: 

gez. Dlpflng. Or. Fahrnbarrjer 

r ~. 
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